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Protokollführer: Schreiner 

Verlauf der GR-Sitzung vom 10. Mai 2005 
 
 
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr 
 
Zuhörer anwesend 
 
Der Gemeinderat ist vollzählig. 
 
Bgm. Pignitter begrüßt die anwesenden Gemeinderäte, Amtsleiter Hrn. Mag. Marat, Protokollführer 
Hrn. Schreiner und Zuhörer, stellt die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest und leitet die  
 
Fragestunde nach § 54 Abs. 4 der Stmk. Gemeindeordnung ein. 
 
Es werden keine Anfragen gestellt. 
 
 
• Bericht des Bürgermeisters 

 
o Der Bgm. berichtet über folgende Angelegenheiten, die nicht der Vertraulichkeit unterliegen: 

 

-  Seniorentag am 12.06.2005 (Harter Teichschenke) 

-  Bericht über den Antrag der MG Lieboch an das Amt der Stmk. Landesregierung, FA 18A 

(Beschluss des Gemeindevorstandes), die Möglichkeiten zur Errichtung einer Auffahrt auf die 

Südautobahn A2, Richtung Klagenfurt, in der MG Unterpremstätten zu prüfen. Damit würde 

die LB 76 (Radlstraße) vom Schwerverkehr entlastet. 

- Die Staatsanwaltschaft Graz hat die am 4.3.2005 gegen den Bgm. wegen des Verdachtes nach 

§ 302 (Missbrauch der Amtsgewalt) erstattete Anzeige geprüft. Das Verfahren wurde, wie alle 

bisherigen, eingestellt. 

Einen weiteren Bericht wolle er am Ende der GR-Sitzung im nicht öffentlichen Teil der Sitzung 
(Angelegenheiten eines Verwaltungsverfahrens) bringen, so der Bgm. 
 
Pkt. 1.: Angelobung von 3 neuen Gemeinderäten 

Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F. 

 
Der Bgm. verliest das Gelöbnis und ersucht  
 
• Frau Helene Marx, die an die Stelle des aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen Manfred Zöhrer 

tritt,  
• Herrn Thomas Jöbstl, der an die Stelle des aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen Bgm. Alois 

Pignitter (Mandat wurde zurückgelegt – somit kein Stimmrecht) tritt und 
• Frau Karla Horwath, die an die Stelle des aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen Josef Haibl tritt, 
 
das Gelöbnis abzulegen. 
 
Die neuen Gemeinderäte geloben nacheinander mit den Worten „ich gelobe“ in die Hand des Bgm. 
und werden vom Gemeinderat begrüßt. 
 
Im Anschluss stellt der Bgm. den Antrag um Erweiterung der Tagesordnung, wie folgt: 
 
7. „Bahnhofstraße (ehemalige L 304); Verordnung eines Fahrverbotes für Lastkraftfahrzeuge über 

7,5 to höchstzul. Gesamtgewicht (ausgenommen Anrainerverkehr) gem. § 52 Abs. 7a“ 

 
Der Antrag um Erweiterung der TO im öffentlichen Teil der Sitzung wird einstimmig beschlossen. 
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GR Zarfl stellt den Antrag, die TO unter „vertraulich und nicht öffentlich“ zu erweitern. Der TO-
Punkt soll unter 
 
8. „Bericht des Amtsleiters bezüglich GR-Sitzung vom 07.02.2005, TO-Punkt 4.“ gereiht werden.  
Der Amtsleiter habe sich dabei selbst protokollarisch dazu verpflichtet, dem Gemeinderat Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen und in der nächsten GR-Sitzung zu berichten. 
Da es bis heute nicht geschehen sei, nehme er an, dass dies für heute vorbereitet wurde. 
Konkret meine er folgende Aussage des Amtsleiters Mag. Marat: 
„…AL Mag. Marat entgegnet, dass dies eine persönliche Interpretation von GR Zarfl sei, so stehe es 
jedenfalls nicht im Protokoll. Er bringe den Beschluss das nächste Mal mit…“, so GR Zarfl. 
 
Der Antrag um Erweiterung der TO im öffentlichen Teil der Sitzung wird einstimmig beschlossen. 
 
Die bereits auf der Einladung zur GR-Sitzung stehenden Punkte 7. bis 9. verschieben sich dadurch 
entsprechend nach hinten. 
 
Der Bgm. leitet im Anschluss zur weiteren Tagesordnung über und weist ausdrücklich darauf hin, 
dass alle Tagesordnungspunkte Dringlichkeitsbeschlüsse gem. § 131 Stmk. Volksrechtegesetz 
darstellen. 
 
 
Pkt. 2.: Genehmigung und Unterfertigung des Sitzungsprotokolls vom 07.03.2005 

Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F. 

 
Der Bgm. (da noch kein Sprecher der Schriftführer nominiert wurde) stellt den Antrag, das Protokoll 
vom 07.03.2005 in der vorliegenden Form zu genehmigen. Der öffentliche Teil des Protokolls wurde 
den Fraktionsführern zugesandt und der nicht öffentliche Teil ist im Gemeindeamt zur Einsichtnahme 
aufgelegen. Es wurden von keiner Fraktion Änderungen beantragt. 
 
Der Antrag auf Genehmigung und Unterfertigung des Protokolls wird einstimmig beschlossen. 
 
 
Pkt. 3.: Nominierungen 

a.) diverse Ausschüsse und Verbände 

b.) Stimmführer (AWV Liebochtal und Wasserverband Söding-Lieboch) 

Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986 i.d.g.F. 

 
Der Bgm. ersucht die Fraktionen um Bekanntgabe der Fraktionsführer, damit diese im Anschluss die 
Nominierungen der Mitglieder und Ersatzmitglieder, gemäß in der konst. Sitzung des Gemeinderates 
beschlossenen Anzahl in die einzelnen Ausschüsse, bekannt zu geben. 
Ebenso werden die Delegierten und Ersatzdelegierten in diverse Verbände namhaft gemacht. 
Von den Fraktionsführern werden – wie nachstehend zusammengefasst angeführt – folgende 
Gemeinderäte nominiert (im AWV Liebochtal sowie im Wasserverband Söding-Lieboch ist die 
Nominierung eines Vorstandsmitgliedes und jeweiligen Ersatzmannes sowie eines Stimmführers 
vorgesehen): 
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 Partei AUSSCHUSSMITGLIEDER ERSATZMITGLIEDER 

PRÜFUNGSAUSSCHUSS 
 FPÖ GR Rudolf Zarfl ------------------ 

 GRÜNE GR Thomas Marx ------------------ 
 SPÖ GR Claudia Warzinger ------------------ 
 SPÖ GR Anna Riegler ------------------ 
 SPÖ GR Karla Horwath ------------------ 
 SPÖ GR Helene Marx ------------------ 
 ÖVP GR Christian Stiegler ------------------ 
 ÖVP GR Christian Tengg ------------------ 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

VERWALTUNGSAUSSCHUSS 
DER KEG 

 SPÖ GR Wolfgang Scherz GR Anna Riegler 
 SPÖ GR Bernd Grinschgl GR Werner Riegler 
 SPÖ GR Karla Horwath GR Robert Jöbstl 
 SPÖ GR Claudia Warzinger GR Josef Kuprian 
 ÖVP GR Christian Stiegler 2.Vzbgm. Werner Lang 
 ÖVP GR Otto Konrad GR Christian Tengg 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

KULTUR-INFORMATIONSAUSSCHUSS 
 SPÖ GR Robert Jöbstl GR Claudia Warzinger 
 SPÖ GR Wolfgang Scherz GR Anna Riegler 
 SPÖ GR Werner Riegler 1.Vzbgm. Alexander FRITZ 
 SPÖ GR Bernd Grinschgl GK Maria Blümel 
 ÖVP GR Ing. Richard Schelch 2.Vzbgm. Werner Lang 
 ÖVP GR Roman Wiesenhofer GR Brigitte Klingenberg 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

KINDER-JUGEND-SPORT-SCHULAUSSCHUSS 
 SPÖ GR Bernd Grinschgl GK Maria Blümel 
 SPÖ GR Wolfgang Scherz 1.Vzbgm. Alexander FRITZ 

 SPÖ GR Claudia Warzinger GR Karla Horwath 
 SPÖ GR Helene Marx GR Josef Kuprian 
 ÖVP GR Brigitte Klingenberg GR Christian Stiegler 
 ÖVP GR Roman Wiesenhofer GR Otto KONRAD 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
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 Partei AUSSCHUSSMITGLIEDER ERSATZMITGLIEDER 

SOZIAL-GESUNDHEITSAUSSCHUSS 
 SPÖ GR Anna Riegler GR Werner Riegler 
 SPÖ GR Helene Marx GR Bernd Grinschgl 
 SPÖ GR Karla Horwath GR Josef Kuprian 
 SPÖ GK Maria Blümel GR Claudia Warzinger 
 ÖVP GR Brigitte Klingenberg 2.Vzbgm. Werner Lang 
 ÖVP GR Roman Wiesenhofer GR Otto KONRAD 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

 Partei AUSSCHUSSMITGLIEDER ERSATZMITGLIEDER 

BAU-RAUMORDNUNG-UMWELTAUSSCHUSS 
 SPÖ GR Josef Kuprian 1.Vzbgm. Alexander FRITZ 
 SPÖ GR Robert Jöbstl GR Werner Riegler 
 SPÖ GR Karla Horwath GR Claudia Warzinger 
 SPÖ GR Bernd Grinschgl GR Helene Marx 
 ÖVP 2.Vzbgm. Werner Lang GR Otto KONRAD 
 ÖVP GR Christian Stiegler GR Roman Wiesenhofer 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

SCHRIFTFÜHRER 
 SPÖ GR Claudia Warzinger GR Karla Horwath 
 ÖVP GR Ing. Richard Schelch GR Brigitte Klingenberg 
 GRÜNE GR Schirin Shirazian GR Thomas Marx 
 FPÖ GR Rudolf Zarfl ----- 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 

 

FRAKTIONSFÜHRER 
 SPÖ 1.Vzbgm. Alexander FRITZ ----- 
 ÖVP 2.Vzbgm. Werner Lang ----- 
 GRÜNE GR Thomas Marx ----- 
 FPÖ GR Rudolf Zarfl ----- 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
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 Partei DELEGIERTE ERSATZDELEGIERTE 

ABWASSERVERBAND LIEBOCHTAL 

 SPÖ 
Bgm. Alois Pignitter 
(Vorstandsmitglied + 
Stimmführer) 

GR Karla Horwath 

 SPÖ 1.Vzbgm. Alexander FRITZ GR Anna Riegler 
 SPÖ GR Bernd Grinschgl GR Wolfgang Scherz 
 SPÖ GR Werner Riegler GR Josef Kuprian 

 ÖVP 
2.Vzbgm. Werner Lang 
(Ersatzmann Vorstand) 

GR Christian Stiegler 

 ÖVP GR Otto KONRAD GR Brigitte Klingenberg 
 ÖVP GR Roman Wiesenhofer GR Ing. Richard Schelch 
 GRÜNE GR Thomas Marx GR Schirin Shirazian 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

WASSERVERBAND SÖDING-LIEBOCH 

 SPÖ 
Bgm. Alois Pignitter 
(Vorstandsmitglied + 
Stimmführer) 

GR Bernd Grinschgl 

 SPÖ 1.Vzbgm. Alexander FRITZ GR Wolfgang Scherz 
 SPÖ GR Claudia Warzinger GK Maria Blümel 
 SPÖ GR Werner Riegler GR Anna Riegler 
 SPÖ GR Karla Horwath GR Robert Jöbstl 

 ÖVP 
2.Vzbgm. Werner Lang 
(Ersatzmann Vorstand) 

GR Ing. Richard Schelch 

 ÖVP GR Otto KONRAD GR Christian Tengg 
 ÖVP GR Christian Stiegler GR Roman Wiesenhofer 
 ÖVP GR Brigitte Klingenberg ----- 
 GRÜNE GR Schirin Shirazian GR Thomas Marx 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

WASSERVERBAND UNTERES KAINACHTAL 
 SPÖ/ÖVP Bgm. Alois Pignitter GR Otto KONRAD 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
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 Partei DELEGIERTE ERSATZDELEGIERTE 

SOZIALHILFEVERBAND GRAZ-UMGEBUNG 
 SPÖ Bgm. Alois Pignitter GR Bernd Grinschgl 
 ÖVP 2.Vzbgm. Werner Lang GR Otto KONRAD 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND GRAZ-UMGEBUNG 
 SPÖ Bgm. Alois Pignitter 1.Vzbgm. Alexander FRITZ 
 ÖVP 2. Vzbgm. Werner Lang GR Roman Wiesenhofer 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

STANDESAMTS- UND STAATSBÜRGERSCHAFTSVERBAND 
 SPÖ Bgm. Alois Pignitter ----- 
 ÖVP 2.Vzbgm. Werner Lang ----- 

(Der Vertreter der Verbandsgemeinde Haselsdorf-Tobelbad wird von dieser entsandt). 
 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 

INTEGRIERTER SOZIAL- UND GESUNDHEITSSPRENGEL (ISGS) 
 SPÖ/ÖVP Bgm. Alois Pignitter 2.Vzbgm. Werner Lang 

 
Der Bgm. ersucht den Gemeinderat über die diversen Nominierungen abzustimmen. 
Der Antrag wird einstimmig beschlossen. 
 
 
Pkt. 4. Festlegung der Sitzungsgelder 

Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F. 

 
Bgm. Pignitter stellt den Antrag, für die laufende Legislaturperiode des Gemeinderates folgende 
Sitzungsgelder für Gemeinderäte bzw. Ausschussobmänner (ausgenommen Gemeindevorstand) zu 
beschließen: 
 
Sitzungsgeld für Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen: € 22,00/Sitzung 
Sitzungsgeld für Ausschussobmänner:    € 65,00/Sitzung 
 
VM Konrad sagt, die ÖVP-Fraktion sei der Meinung, das Sitzungsgeld für Ausschussobmänner sei zu 
hoch (es wird kein gesonderter Gegenantrag gestellt). 
 
GR Thomas Marx stellt den Antrag, das Sitzungsgeld auf € 20,00 zu reduzieren. Dies solle ein 
symbolischer Beitrag sein, da die Finanzsituation in Zukunft doch eher angespannt sein werde. 
 
Der Bgm. meint, das höhere Sitzungsgeld für Ausschussobmänner sähe er als Entschädigung für 
verschiedene Telefonate und andere Dinge, die von den Ausschussobmännern im Rahmen ihrer 
Tätigkeit wahrzunehmen seien. Er glaube, man sollte nicht anfangen, die Gemeinderäte trotz des 
Aufwandes finanziell zu beschneiden. 
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Der Bgm. ersucht den Gemeinderat, zuerst über den Antrag von GR Thomas Marx abzustimmen. 
 
Für den Antrag von GR Marx stimmen 
GR Klingenberg, VM KONRAD, 2.Vzbgm. Lang, GR Ing. Schelch, GR Stiegler, GR Tengg, GR 
Wiesenhofer (ÖVP), GR Thomas Marx, GR Shirazian (GRÜNE) und GR Zarfl (FPÖ). 
Dagegen stimmen 
GK Blümel, 1.Vzbgm. FRITZ, GR Grinschgl, GR Horwath, GR Jöbstl, GR Kuprian, GR Helene 
Marx, GR Anna Riegler, GR Werner Riegler, GR Scherz und GR Warzinger (SPÖ). 
Der Antrag wird somit abgelehnt (10 Dafürstimmen: 11 Gegenstimmen). 
 
Im Anschluss ersucht der Bgm. den Gemeinderat über seinen bereits eingangs gestellten Antrag 
abzustimmen. 
 
Für den Antrag des Bgm. stimmen 
GK Blümel, 1.Vzbgm. FRITZ, GR Grinschgl, GR Horwath, GR Jöbstl, GR Kuprian, GR Helene 
Marx, GR Anna Riegler, GR Werner Riegler, GR Scherz und GR Warzinger (SPÖ). 
 
Dagegen stimmen 
GR Klingenberg, VM KONRAD, 2.Vzbgm. Lang, GR Ing. Schelch, GR Stiegler, GR Tengg, GR 
Wiesenhofer (ÖVP), GR Thomas Marx, GR Shirazian (GRÜNE) und GR Zarfl (FPÖ). 
 
Der Antrag wird somit beschlossen (11 Dafürstimmen : 10 Gegenstimmen). 
 
2.Vzbgm. Lang merkt an, dass ihm der TO-Punkt „Bericht des Prüfungsausschusses“ im vertraulichen 
und nicht öffentlichen Teil der heutigen GR-Sitzung fehle. 
Es wird daraufhin vereinbart (ohne Abstimmung), den Bericht in der nächsten GR-Sitzung 
nachzuholen. 
 
 
Pkt. 5. Ortspolizeiliche Verordnung (Mähverordnung); Ergänzung 

Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F. 

 
GR Scherz verlässt den Sitzungssaal (20.13 Uhr). 

Bgm. Pignitter teilt mit, dass die derzeit gültige Mähverordnung der Marktgemeinde Lieboch im § 1 
ergänzt werden muss (Mitteilung des Amtes der Stmk. Landesregierung, FA 7 A vom 13.04.2005), 
um die Widerspruchsfreiheit mit dem Stmk. Planzenschutzgesetz und dem Stmk. Naturschutzgesetz 
zu gewährleisten. 
 
Daher stellt der Bgm. den Antrag, folgende Ergänzung zu beschließen: 
 
„Die Bestimmungen des Stmk. Pflanzenschutzgesetzes 2002, LGBl. Nr. 82 i.d.g.F. sowie des Stmk. 

Naturschutzgesetzes 1976, LGBl. Nr. 65 i.d.g.F. LGBl. Nr. 56/2004 werden hierdurch nicht berührt.“ 

 
Der Antrag des Bgm. wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen (ohne GR Scherz, da dieser bei 
der Abstimmung nicht anwesend war). 
 
GR Scherz nimmt wieder an der Sitzung teil (20.16 Uhr). 

 
 
Pkt. 6. Freihändige Jagdvergabe 

Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F. 

 
Bgm. Pignitter verweist auf das von der Liebocher Jagdgesellschaft ordnungsgemäß eingebrachte 
Ansuchen zur freihändigen Jagdvergabe. Der Pächtervorschlag für die Jagdperiode vom 01.04.2007 
bis 31.03.2013 wurde von mehr als der Hälfte der kammerzugehörigen Grundbesitzer mittels der 
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vorgesehenen Formblätter eingebracht (diese Grundbesitzer sind gleichzeitig Eigentümer von mehr 
als der Hälfte der im Gemeindejagdgebiet gelegenen Grundfläche). 
Das jährliche Jagdpachtentgelt beträgt € 2.465,40 (€ 2,10/ha – Gesamtfläche 1.174 ha). 
Vom Bgm. wird darauf hingewiesen, dass im Gesellschaftsvertrag folgende Personen als Mitglieder 
der Liebocher Jagdgesellschaft namhaft gemacht wurden: 
 
Klampfl Ferdinand 8501 Lieboch, Steinerstraße 15 als Bevollmächtigter,  
Tengg Franz  8501 Lieboch, Kainachstraße 70 als dessen Stellvertreter, 
Kasper Peter  8501 Lieboch, Dorfstraße 33 und 
Spath Wilhelm  8501 Lieboch, Dorfstraße 31. 
 
Der Bgm. gibt zu Protokoll, ihm sei von Herrn Klampfl und Herrn Kasper mitgeteilt worden, dass den 
Herren Franz Kocsar, Helmut Micko und Ing. Richard Brandstätter zugesichert wurde, zukünftig in 
die Liebocher Jagdgesellschaft einsteigen zu können. Dies wolle er der guten Ordnung halber 
festhalten. 
 
Im Anschluss ersucht der Bgm. den Gemeinderat um Zustimmung zur freihändigen Jagdvergabe an 
die Liebocher Jagdgesellschaft, wie bereits angeführt. 
 
Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen (ohne GR Christian Tengg, da dieser 
befangen ist; der Vater, Herr Franz Tengg, ist Mitglied der Liebocher Jagdgesellschaft). 
 
 
Pkt. 7. Bahnhofstraße (ehemalige L 304); Verordnung eines Fahrverbotes für 

Lastkraftfahrzeuge über 7,5 to höchstzul. Gesamtgewicht (ausgenommen 

Anrainerverkehr) gem. § 52 Abs. 7a 

Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F. 

 
Der Bgm. berichtet, dass für die ehemalige L 304  von der BH Graz-Umgebung ein Fahrverbot für 
Lastkraftfahrzeuge über 16 to (Anmerkung Protokollführer: 13 to) höchstzul. Gesamtgewicht 
verordnet wurde. 
Da die Bahnhofstraße nunmehr endgültig als Gemeindestraße übernommen wurde, stellt der Bgm. den 
Antrag, für den gesamten Straßenzug der Bahnhofstraße von der Kreuzung mit der LB 70 bis zur 
Kreuzung mit der LB 76, jeweils in beiden Fahrtrichtungen, ein  
„Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 

7,5 Tonnen“, wobei der Anrainerverkehr ausgenommen ist, zu beschließen. 
 
Diese Vorgangsweise sei auch mit der Gendarmerie Lieboch abgesprochen. 
 
Der Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
 
Pkt. 8. Bericht des Amtsleiters bezüglich GR-Sitzung vom 07.02.2005, TO-Punkt 4. 

Dringlichkeitsbeschluss gemäß § 131 des Stmk. Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F. 

 
AL Mag. Marat nimmt zum von GR Zarfl beantragten TO-Punkt wie folgt Stellung: 
 
Dem besagten Protokoll sei u.a. folgender Satz zu entnehmen: 
„AL Mag. Marat entgegnet, dass dies eine persönliche Interpretation von GR Zarfl sei, so stehe es 

jedenfalls nicht im Protokoll. Er bringe den Beschluss das nächste Mal mit.“ 

Diesen habe er in der darauf folgenden Sitzung aber nicht mitgebracht. Der Grund dafür sei weiter auf 
Seite 11 des besagten Protokolls ersichtlich, wo es heißt: 
„Im Anschluss ersucht der Bgm. den Gemeinderat über den Antrag von GR Zarfl abzustimmen, 

nachzusehen, ob es den von ihm genannten GR-Beschluss gibt sowie die rechtlichen Konsequenzen zu 

prüfen“. 
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Dieser Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt und habe er sich nur an den Gemeinderatsbeschluss 
gehalten, so AL Mag. Marat. GR Zarfl sagt, jetzt sei es amtlich. 
 
Die  anwesenden Zuhörer verlassen die Sitzung. 

 
20.35 Uhr 


